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Hallo Michael,

zum TOP 11: Hier war noch die Frage offen, in welcher Höhe sich die Gebühren verändern.

Ausweislich der Vorlage des Abwasserwerks entstehen aus dem aufgeführten Gesamtvolumen 
jährliche Kosten von 35 T€. Da diese noch auf die verschiedenen Kanalarten aufzuteilen sind, entfällt 
auf den jeweiligen Gebührentatbestand (Schmutzwassergebühr, Niederschlagswassergebühr) 
lediglich ein entsprechender Anteil der Gesamtkosten. Sowohl in der Schmutzwassergebühr 
(Gebührenmaßstab m³ Frischwasserbezug) als auch in der Niederschlagswassergebühr 
(Gebührenmaßstab m² befestigte Fläche) führt dieses zu Effekten, die im Zehntel-Centbereich und 
somit unterhalb von 0,01 € je Maßstabseinheit liegen.

Gruß
Bernhard
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